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Schulgemeindeordnung 2013  
(vom 22.09.2013) 

Totalrevidierte Schulgemeindeordnung 

Basis ist die Muster-Gemeindeordnung (MuGO) für 
Schulgemeinden des Gemeindeamts Kanton Zürich 
vom Mai 2020 (dritte überarbeitete Fassung). 

Kommentar 

   

1. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen  

Art. 2 Grundsatz  
Die Schulgemeindeordnung regelt den Be-
stand und die Organisation der Schulgemeinde 
Hinwil und bestimmt die Kompetenzen ihrer 
Organe. 

Art. 1 Gemeindeordnung 
Die Gemeindeordnung (GO) regelt den Bestand und 
die Grundzüge der Organisation der Schulgemeinde 
Hinwil sowie die Zuständigkeiten ihrer Organe. 

 

Art. 1 Gemeindeart  
Die Schulgemeinde umfasst das Gebiet der 
Politischen Gemeinde Hinwil. 

Art. 2 Gemeindegebiet 
Die Schulgemeinde Hinwil umfasst das Gebiet der 
politischen Gemeinde Hinwil. 

 

-- Art. 3 Festlegung der Bezeichnung für den Ge-
meindevorstand 
In der Schulgemeinde Hinwil wird der Gemeindevor-
stand als Schulpflege bezeichnet. 

Die Kantonsverfassung und das Ge-
meindegesetz führen für die Gemein-
devorsteherschaft den Begriff "Ge-
meindevorstand" ein. Die GO kann je-
doch für den Gemeindevorstand eine 
andere Bezeichnung festlegen (Art. 5 
Abs. 2 GG). Die Gemeinden können 
somit weiterhin die in der Praxis übli-
che Bezeichnung "Schulpflege" für 
ihre Vorsteherschaft verwenden, wenn 
sie dies in ihrer GO entsprechend vor-
sehen. Im Folgenden wird davon Ge-
brauch gemacht und der Begriff 
"Schulpflege" verwendet. 

Art. 3 Gemeindeaufgaben  
Die Schulgemeinde führt die Kindergarten-, die 
Primar- und die Sekundarstufe der öffentlichen 
Volksschule und nimmt weitere Aufgaben im 
Bereich Schule und Bildung wahr. 

Art. 4 Gemeindeaufgaben 
Die Schulgemeinde führt die Kindergarten-, die Pri-
mar- und die Sekundarstufe der öffentlichen Volks-
schule und nimmt weitere Aufgaben und Befugnisse 
im Bereich Schule und Bildung wahr. 

 

-- Art. 5 Offenlegung der Interessenbindungen  
1 Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessen-
bindungen offen. Insbesondere geben sie Auskunft 
über:  

Die Pflicht zur Offenlegung der Inte-
ressenbindungen ergibt sich aus Art. 
42 Abs. 2 GG. Zur Offenlegung ver-
pflichtet werden die Mitglieder sämtli-
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a) ihre beruflichen Tätigkeiten, 
b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden 

der Gemeinden, des Kantons und des Bundes, 
c) ihre Organstellungen in und wesentlichen Betei-

ligungen an Organisationen des privaten 
Rechts, 

d) ihre Parteimitgliedschaft 
2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

cher Behörden (Schulpflege, eigen-
ständige und unterstellte Kommissio-
nen, Rechnungsprüfungskommission) 
und Nichtangestellte. 

 

  

2.1 Allgemeines  
Art. 4 Politische Rechte  
1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen 
und Abstimmungen der Schulgemeinde teilzu-
nehmen (und Wahlvorschläge einzureichen), 
richtet sich nach der Kantonsverfassung, dem 
Gemeindegesetz und dem Gesetz über die po-
litischen Rechte.  
2 Für die Wahl in die Schulpflege ist der politi-
sche Wohnsitz in der Gemeinde erforderlich.  
3 Das Initiativ- und Anfragerecht richtet sich 
nach dem Gemeindegesetz.  
4 Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte in 
der Schulgemeindeversammlung und an der 
Urne aus.  

II. Die Stimmberechtigten 
1. Politische Rechte 
Art. 6 Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit 
1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und 
Abstimmungen der Schulgemeinde teilzunehmen 
und Wahlvorschläge einzureichen, richten sich nach 
der Kantonsverfassung, dem Gesetz über die politi-
schen Rechte und dem Gemeindegesetz. 
2 Für die Wahl in die Schulpflege ist der politische 
Wohnsitz in der Schulgemeinde erforderlich.  
3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz 
über die politischen Rechte, das Anfragerecht nach 
dem Gemeindegesetz (GG) 

 

Art. 5 Verfahren  
1 Die Schulpflege ist wahlleitende Behörde. Sie 
kann die Aufgaben der Wahlleitung ganz oder 
teilweise der politischen Gemeinde übertragen.  
2 Das Verfahren richtet sich nach dem Gemein-
degesetz und dem Gesetz über die politischen 
Rechte.  
3 Die Durchführung der Urnenwahlen und -ab-
stimmungen ist Sache des Wahlbüros der poli-
tischen Gemeinde. 

2. Urnenwahlen und -abstimmungen 
Art. 7 Verfahren 
1 Der Gemeindevorstand der politischen Gemeinde 
Hinwil ist wahlleitende Behörde. 
2 Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über 
die politischen Rechte. 
3 Die Aufgaben des Wahlbüros nimmt die politische 
Gemeinde Hinwil wahr. 

Schulgemeinden können die Aufgaben 
der Wahlleitung ganz oder teilweise ei-
ner politischen Gemeinde übertragen 
(Art. 18 Abs. 1 GPR). Diese ist ver-
pflichtet, die Aufgaben gegen Ersatz 
der Auslagen und angemessene Ent-
schädigung zu übernehmen (Art. 18 
Abs. 3 GPR). Stimmt das Gebiet der 
Schulgemeinde mit jenem der politi-
schen Gemeinde überein, ist der Ge-
meindevorstand dieser politischen Ge-
meinde zuständig. 
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Art. 6 Urnenwahl  
Durch die Urne werden auf die gesetzliche 
Amtsdauer gewählt:  
1. die Mitglieder der Schulpflege  
2. der Präsident/ die Präsidentin der Schul-
pflege 

Art. 8 Urnenwahl 
An der Urne werden die Schulpräsidentin bzw. der 
Schulpräsident und die Mitglieder der Schulpflege 
auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt. 

 

Art. 7 Erneuerungswahlen  
1 Die Erneuerungswahlen der an der Urne zu 
wählenden Schulpflegemitglieder werden mit 
leeren Wahlzetteln durchgeführt.  
2 Den Wahlunterlagen wird ein Beiblatt beige-
legt, auf dem die öffentlich zur Wahl vorge-
schlagenen Personen aufgeführt sind. 

Art. 9 Erneuerungswahlen 
Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss 
Art. 8 GO zu wählenden Schulpflege werden mit lee-
ren Wahlzetteln durchgeführt. Den Wahlunterlagen 
wird ein Beiblatt beigelegt, auf dem die öffentlich zur 
Wahl vorgeschlagenen Personen aufgeführt sind. 

 

Art. 8 Ersatzwahlen  
1 Für die Ersatzwahlen der an der Urne zu 
wählenden Schulpflegemitglieder gelten die 
Bestimmungen des Gesetzes über die politi-
schen Rechte über die stille Wahl.  
2 Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl 
nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwen-
det. Den Wahlunterlagen wird ein Beiblatt bei-
gelegt, auf dem die öffentlich zur Wahl vorge-
schlagenen Personen aufgeführt sind. 

Art. 10 Ersatzwahlen 
Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss Art. 8 
GO zu wählenden Schulpflege gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes über die politischen Rechte 
über die stille Wahl. Sind die Voraussetzungen für 
die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel 
verwendet. Den Wahlunterlagen wird in diesem Fall 
ein Beiblatt beigelegt, auf dem die öffentlich zur 
Wahl vorgeschlagenen Personen aufgeführt sind. 
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Art. 9 Obligatorische Urnenabstimmung  
Die Stimmberechtigten entscheiden an der 
Urne über: 
1. den Erlass und die Änderung der Schulge-

meindeordnung  
2. die Finanzgeschäfte gemäss Art. 16 

Art. 11 Obligatorische Urnenabstimmung 
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 
1. der Erlass und die Änderung der Gemeinde-

ordnung, 
2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausga-

ben von mehr als CHF 3'000'000.-- für einen 
bestimmten Zweck und von neuen wiederkeh-
renden Ausgaben von mehr als CHF 250'000.-
- für einen bestimmten Zweck, 

3. der Abschluss und die Änderung von Verträ-
gen über die Zusammenarbeit in Form eines 
Zweckverbands, 

4. der Abschluss und die Änderung von An-
schluss- und Zusammenarbeitsverträgen, 
wenn die Schulgemeinde hoheitliche Befug-
nisse abgibt oder die damit zusammenhängen-
den neuen Ausgaben an der Urne zu be-
schliessen sind, 

5. Verträge über den Zusammenschluss mit an-
deren Gemeinden, 

6. Verträge über Gebietsänderungen von erhebli-
cher Bedeutung, d.h. insbesondere solche, die 
eine Fläche oder Bevölkerungszahl betreffen, 
die für die Entwicklung der Schulgemeinde we-
sentlich sind,  

7. die Auflösung der Schulgemeinde,  
8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstim-

mung unterstehen, 
9. Erwerb, Veräusserung und Tausch von Lie-

genschaften des Finanzvermögens im Wert 
von mehr als CHF 3'000'000.--, 

10. die Investition in Liegenschaften des Finanz-
vermögens im Betrag von mehr als CHF 
3'000'000.--. 

 
 
 
 
 
Ziff. 2: Für den Zusatzkredit gelten 
grundsätzlich die gleichen Zuständig-
keitslimiten wie für den Verpflichtungs-
kredit (vgl. Art. 109 Abs. 1 GG), d.h. 
die unter Ziff. 2 eingesetzten Beträge.  
 
Ziff. 3: Die Abstimmung über den Er-
lass und nachfolgende Änderungen 
von Zweckverbandsstatuten müssen 
gemäss Art. 79 GG neu zwingend an 
der Urne erfolgen und nicht wie bisher 

in der Gemeindeversammlung. 
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Art. 10 Nachträgliche Urnenabstimmung  
1 In der Schulgemeindeversammlung kann ein 
Drittel der anwesenden Stimmberechtigten ver-
langen, dass über einen Beschluss nachträg-
lich an der Urne abgestimmt wird.  
2 Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das 
übergeordnete Recht von der Urnenabstim-
mung ausgeschlossen sind.  

Art. 12 Fakultatives Referendum 
1 In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der 
anwesenden Stimmberechtigten verlangen, dass 
über einen Beschluss nachträglich an der Urne ab-
gestimmt wird. 
2 Ausgenommen sind Geschäfte, die gemäss Art. 10 
Abs. 2 GG von der Urnenabstimmung ausgeschlos-
sen sind, insbesondere die Festsetzung des Bud-
gets und Steuerfusses, die Genehmigung der Rech-
nungen, Wahlen in der Gemeindeversammlung so-
wie Verfahrensentscheide bei der Behandlung von 
Initiativen. 

 
 
 
 
 
 
Ziff. 2: Geschäfte nach Art. 10 Abs. 2 
GG dürfen nicht der Urnenabstim-
mung unterstellt werden. 

3. Schulgemeindeversammlung  
Art. 11 Einberufung und Verfahren  
Für die Einberufung, die Aktenauflage und die 
Geschäftsbehandlung gelten die Vorschriften 
des Gemeindegesetzes sowie des Gesetzes 
über die politischen Rechte betreffend der 
Wahl- und Abstimmungsunterlagen. 

3. Gemeindeversammlung 
Art. 13 Einberufung und Verfahren 
Für die Einberufung, den Beleuchtenden Bericht und 
die Geschäftsbehandlung gelten die Vorschriften 
des Gemeindegesetzes.  

 

-- Art. 14 Wahlbefugnis 
Die Gemeindeversammlung wählt die Stimmenzäh-
lenden in der Gemeindeversammlung offen. 

In der Gemeindeversammlung werden 
die Stimmenzählenden gewählt (Art. 
21 GG). Geheime Wahlen in der Ge-
meindeversammlung sind neu nicht 
mehr möglich. 

Art. 12 Leitung  
Die Schulgemeindeversammlung wird vom 
Präsidenten oder der Präsidentin der Politi-
schen Gemeinde geleitet. Der Gemeinde-
schreiber bzw. die Gemeindeschreiberin führt 
das Protokoll. Wird die Schulgemeindever-
sammlung einzeln einberufen, leitet sie die 
Präsidentin bzw. der Präsident der Schul-
pflege. Das Protokoll wird durch die Protokoll-
führerin bzw. den Protokollführer der Schul-
pflege geführt.  
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Art. 13 Rechtssetzungskompetenzen  
Die Schulgemeindeversammlung ist zuständig 
für den Erlass und die Änderung  
1. der Personalverordnung  
2. der Grundsätze der Gebührenerhebung  
3. von weiteren Verordnungen und Reglemen-

ten von grundlegender Bedeutung, soweit 
diese nicht der Schulpflege übertragen sind  

Art. 15 Rechtsetzungsbefugnisse 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Er-
lass und die Änderung von wichtigen Rechtssätzen. 
Dazu gehören insbesondere die grundlegenden 
Bestimmungen über:  
1. das Arbeitsverhältnis der Gemeindeangestell-

ten, 
2. die Entschädigung von Behördenmitgliedern,  
3. die Grundzüge der Gebührenerhebung, d.h. 

insbesondere über die Art und den Gegen-
stand der Gebühr, die Grundsätze der Bemes-
sung und den Kreis der abgabepflichtigen Per-
sonen. 

Wichtige Rechtssätze sind gemäss 
Art. 4 GG von der Gemeindever-
sammlung in einem Gemeindeerlass 
zu beschliessen (sowohl der erstma-
lige Erlass sowie jede Änderung). D.h. 
auf kommunaler Ebene ist ein Be-
schluss der Gemeindeversammlung 
notwendig (sog. Legalitäts- bzw. Ge-
setzmässigkeitsprinzip). 



Schule Hinwil, Th. Ludescher 18.03.21 8/26 

Art. 14 Allgemeine Verwaltungskompeten-
zen 
Die Schulgemeindeversammlung ist zuständig 
für  
1. die Oberaufsicht über die gesamte Verwal-

tung der Schulgemeinde  
2. die Behandlung von Anfragen und Initiati-

ven, letztere unter Vorbehalt der Abstim-
mung an der Urne gemäss Art. 9 

3. den Abschluss, die Änderung und Aufhe-
bung von Vereinbarungen mit andern Ge-
meinden über die gemeinsame Durchfüh-
rung von Aufgaben, sofern damit Ausgaben 
verbunden sind, die die Finanzkompetenzen 
der Schulpflege übersteigen oder wenn ho-
heitliche Kompetenzen an die Organe einer 
anderen Gemeinde übertragen werden sol-
len  

4. die Beschlussfassung über den Beitritt zu o-
der den Austritt aus Zweckverbänden, die 
Genehmigung von Zweckverbandsvereinba-
rungen und deren Änderung  

5. die Übernahme neuer Aufgaben und die Be-
stimmung der zuständigen Organe  

6. die Schaffung von Stellen für Lehrpersonen 
sowie der übrigen Stellen im Schulbereich 
ab einer von der Schulgemeindeversamm-
lung in der Personalverordnung zu bestim-
menden Besoldungsklasse soweit nicht der 
Kanton zuständig ist  

7. die Behandlung von Geschäften im Zustän-
digkeitsbereich der Schulpflege, welche von 
dieser aus besonderen Gründen der Schul-
gemeindeversammlung vorgelegt werden.  

Art. 16 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwal-

tung und die weiteren Träger öffentlicher Auf-
gaben, 

2. die Behandlung von Anfragen und die Abstim-
mung über Initiativen über Gegenstände, die 
nicht der Urnenabstimmung (Art. 11 GO) unter-
liegen, 

3. den Abschluss und die Änderung von An-
schluss- und Zusammenarbeitsverträgen ge-
mäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer 
Ausgaben, sofern die Schulgemeinde keine 
hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

4. die Schaffung neuer Stellen, soweit nicht ein 
anderes Organ oder der Kanton zuständig ist, 

5. Verträge zu Gebietsänderungen, die bebautes 
Gebiet betreffen und nicht von erheblicher Be-
deutung sind, d.h. insbesondere solche, die 
nicht eine Fläche oder eine Bevölkerungszahl 
betreffen, die für die Entwicklung der Schulge-
meinde wesentlich sind. 

Ziff. 4: Es wird von einer geteilten Zu-
ständigkeit von Gemeindeversamm-
lung und Schulpflege ausgegangen. 
Da die Personalkosten einen wesentli-
chen Teil des Aufwands der Gemeinde 
ausmachen, sollte den Stimmberech-
tigten ein gewisses Mitspracherecht 
eingeräumt werden. Die vorliegende 
Regelung berücksichtigt, dass die 
Schulpflege die Verantwortung für die 
Erfüllung der bestehenden Aufgaben 
trägt. Sie kann daher diejenigen Stel-
len schaffen, die notwendig sind, damit 
die bestehenden Aufgaben der Ge-
meinde weiterhin erfüllt werden kön-
nen. Soll jedoch eine neue Aufgabe 
eingeführt oder eine bestehende er-
heblich ausgebaut werden, so kann 
die Schulpflege lediglich im Umfang ih-
rer Befugnisse zur Bewilligung neuer 
Ausgaben neue Stellen schaffen. 
Reichen die Finanzbefugnisse der 
Schulpflege nicht aus, ist die Gemein-
deversammlung zuständig.  
Von der Kompetenz zur Stellenschaf-
fung ist die Kompetenz zur Anstellung 
von Mitarbeitenden zu unterscheiden. 
Letztere ist die Befugnis zur Anstel-
lung einer bestimmten Person für eine 
bereits geschaffene Stelle. Für die An-
stellung ist grundsätzlich die Schul-
pflege zuständig. 
 
Ziff. 5: Gebietsänderungen von erheb-
licher Bedeutung unterliegen der Ur-
nenabstimmung. 



Schule Hinwil, Th. Ludescher 18.03.21 9/26 

Art. 15 Finanzkompetenzen  
Der Schulgemeindeversammlung stehen zu:  
1. die Festsetzung des jährlichen Voran-

schlags  
2. die Festsetzung des Schulgemeindesteuer-

fusses  
3. die Finanzgeschäfte gemäss Art. 16  
4. die Abnahme der Jahresrechnung  
5. die Genehmigung von Bauabrechnungen 

aus Schulgemeindeversammlungs- und Ur-
nenabstimmungskrediten  

6. die Beschlussfassung über die Vorfinanzie-
rung von Investitionen  

Art. 17 Finanzbefugnisse 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
1. die Festsetzung des Budgets, 
2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses, 
3. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgaben-

plans, 
4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausga-

ben bis CHF 3'000'000.-- für einen bestimmten 
Zweck und von neuen wiederkehrenden Aus-
gaben bis CHF 250'000.-- für einen bestimm-
ten Zweck, soweit nicht die Schulpflege zu-
ständig ist, 

5. die Genehmigung der Jahresrechnungen, 
6. die Genehmigung von Abrechnungen über 

neue Ausgaben, die von den Stimmberechtig-
ten an der Urne oder an der Gemeindever-
sammlung beschlossen worden sind, 

7. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben, 
8. Erwerb, Veräusserung und Tausch von Lie-

genschaften des Finanzvermögens im Wert 
von mehr als CHF 1'000'000.-- bis CHF 
3'000'000.--, 

9. die Investition in Liegenschaften des Finanz-
vermögens im Betrag von mehr als CHF 
1'000'000.-- bis CHF 3'000'000.--. 

Das Gemeindegesetz führt im Bereich 
der Finanzbefugnisse zu einer Verein-
fachung, indem es grundsätzlich nur 
noch zwischen Ausgaben und Anlagen 
unterscheidet und darauf verzichtet, 
für gewisse Spezialtatbestände wie 
Bürgschaften oder Darlehen Sonderre-
gelungen vorzusehen. Für die Abgren-
zung massgebend ist, welchem Zweck 
ein Vermögenswert dienen soll. Dient 
er einem öffentlichen Zweck, so ist er 
im Verwaltungsvermögen zu führen. 
Dient er allein Anlagezwecken, ist er 
im Finanzvermögen zu führen. 
 
Ziff. 3: Die Schulpflege beschliesst den 
Finanz- und Aufgabenplan (Art. 96 
Abs. 2 GG). Die Gemeindeversamm-
lung nimmt ihn zur Kenntnis, kann ihn 

aber nicht ändern. 
 
Ziff. 8: Kreditkompetenz Schulpflege 
soll von bisher CHF 750'000 auf neu 1 
Mio. erhöht werden (siehe nSGO Art. 
26). 
 
Ziff. 9: Kreditkompetenz Schulpflege 
neu 1 Mio. (bisher CHF 750'000) 
(siehe nSGO Art. 26). 



Schule Hinwil, Th. Ludescher 18.03.21 10/26 

Art. 16 Aufteilung der Finanzkompetenzen  
Die Finanzkompetenzen und die Zuständigkei-
ten für andere Beschlüsse von finanzieller 
Tragweite in den jeweiligen Aufgabenberei-
chen richten sich nachfolgender Tabelle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bezüglich Darstellung der Finanzkom-
petenzen werden diese nicht wie bis-
her tabellarisch dargestellt, sondern 
neu als Fliesstext beim jeweils betref-
fenden Organ aufgeführt. 

 

  

4. Schulpflege  
4.1 Allgemeine Bestimmungen  

III. Schulpflege  

Art. 18 Geschäftsführung  
Die Geschäftsbehandlung der Schulpflege rich-
tet sich nach dem Gemeindegesetz und der 
von ihr erlassenen Geschäftsordnung bzw. Or-
ganisationsstatut.  

Art. 18 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung der Gemeindebehörden rich-
tet sich nach dem Gemeindegesetz und den ent-
sprechenden Behördenerlassen. 

Eine wesentliche Änderung des neuen 
Gemeindegesetzes besteht darin, 
dass in der nSGO lediglich die Grund-
züge der Organisation der Gemeinde 
zu regeln sind. 

 Art. 26 Beratende Kommissionen und 
Sachverständige  
Die Schulpflege kann jederzeit für die Vorbera-
tung und die Begutachtung einzelner Ge-
schäfte Sachverständige beiziehen oder bera-
tende Kommissionen in freier Wahl bilden. 

Art. 19 Beratende Kommissionen und Sachver-
ständige 
Die Schulpflege kann jederzeit für die Vorberatung 
und die Begutachtung einzelner Geschäfte Sachver-
ständige beiziehen oder beratende Kommissionen in 
freier Wahl bilden. 

Die Schulpflege kann gestützt auf Art. 
46 GG beratende Kommissionen bil-
den und Sachverständige beiziehen. 
Art. 19 der nSGO hat daher keinen 
normativen Charakter, dient aber der 
Transparenz. 
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Art. 19 Behördenkonferenz  
Bei Bedarf wird zur Beratung von Fragen, die 
für mehrere Gemeindebehörden von grund-
sätzlicher Bedeutung sind, von der Schulpflege 
eine Behördenkonferenz einberufen. 

  

Art. 24 Bildung von Ressorts  
1 Die Schulpflege bildet die zweckmässige 

Zahl von Ressorts.  
2 Zu Beginn jeder Amtsdauer teilt die Schul-

pflege jedem Mitglied die Leitung eines oder 
mehrerer Ressorts zu. Jedes Mitglied ist zur 
Übernahme der entsprechenden Ressorts 
verpflichtet.  

3 Im Falle der Ersatzwahl eines Mitglieds be-
schliesst die Schulpflege, ob das neue Mit-
glied in die Stellung der Amtsvorgängerin 
bzw. des Amtsvorgängers eintritt oder ob 
eine Neuverteilung der Aufgaben erfolgt. 

Art. 25 Delegation an einzelne Mitglieder  
oder an Ausschüsse  
1 Die Schulpflege kann jederzeit beschliessen, 

welche Geschäfte oder Geschäftsbereiche 
durch die einzelnen Mitglieder oder durch 
Ausschüsse von Mitgliedern in eigener Ver-
antwortung erledigt werden können und legt 
deren Finanzkompetenzen fest.  

2 Die Überprüfung von Anordnungen dieser Or-
gane kann innert 30Tagen seit der Mitteilung 
schriftlich, mit Antrag und Begründung verse-
hen, bei der Schulpflege verlangt werden, so-
fern nicht ein anderes Verfahren vorgeschrie-
ben ist.  

Art. 20 Aufgabenübertragung an einzelne Mit-
glieder oder an Ausschüsse 
1 Die Schulpflege kann jederzeit beschliessen, dass 
bestimmte Geschäfte oder Geschäftsbereiche ein-
zelnen Mitgliedern oder Ausschüssen von Mitglie-
dern zur selbständigen Erledigung übertragen wer-
den und sie legt deren Finanzkompetenzen fest. 
2 Hat die Schulpflege einzelnen Mitgliedern oder 
Ausschüssen aus ihrer Mitte in einem Behördener-
lass Aufgaben zur selbständigen und abschliessen-
den Erledigung übertragen, können deren Anord-
nungen mit Rekurs beim Bezirksrat angefochten 
werden. Vorbehalten bleibt Art. 10 Lehrpersonalge-
setz. 
3 Die Überprüfung von Erlassen von Mitgliedern o-
der Ausschüssen der Behörde kann innert 30 Tagen 
seit der Mitteilung oder Veröffentlichung schriftlich 
bei der Schulpflege verlangt werden, sofern nicht ein 
anderes kantonales Verfahren vorgeschrieben ist. 

Art. 20 der nSGO hat keinen normati-
ven Charakter, dient aber der Trans-
parenz. 
 
Abs. 1: Die Schulpflege kann gestützt 
auf Art. 44 GG in einem Erlass den 
Bestand von dauernden Ausschüssen 
und die Delegation von Aufgaben an 
diese Ausschüsse und an einzelne 
Mitglieder regeln. 
 
Abs. 2: Hat ein Mitglied oder ein Aus-
schuss der Schulpflege eine Anord-
nung getroffen, so geht Art. 75 Abs. 1 
nVSG als Spezialgesetz Art. 170 f. GG 
vor. D.h., die Anordnung ist mit Rekurs 
beim Bezirksrat anzufechten. Eine vor-
gängige Neubeurteilung durch die 
Schulpflege findet nicht statt. 
 
Abs. 3: Hat ein Mitglied oder ein Aus-
schuss der Schulpflege einen Erlass 
erstellt, untersteht dieser Erlass der 
Neubeurteilung gemäss Art. 170 ff. 
GG. 
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Art. 17 Zusammensetzung 
Die Schulpflege besteht mit Einschluss der 
Präsidentin bzw. des Präsidenten aus 7 Mit-
gliedern. 

Art. 21 Zusammensetzung 
1 Die Schulpflege besteht mit Einschluss der Schul-
präsidentin bzw. des Schulpräsidenten aus 5 Mitglie-
dern. 
2 Die Schulpflege konstituiert sich im Übrigen selbst. 

Die Schulpflege wird ab der Legislatur 
2022/26 neu aus 5 anstelle wie bisher 
7 Mitgliedern bestehen. Dies wird u.a. 
durch die eingeführte neue kommu-
nalen Funktion „Leitung Bildung“ und 
weitere Entlastungen möglich. 

-- Art. 22 Aufgabenübertragung an Gemeindeange-
stellte 
1 Die Schulpflege kann Gemeindeangestellten be-
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung über-
tragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse im Rahmen des Volksschulrechts. 
2 Anordnungen der Schulleitung, der Leitung Bildung 
oder andern Gemeindeangestellten müssen nicht 
schriftlich begründet werden. Sie erwachsen in 
Rechtskraft, wenn nicht innert 10 Tagen eine Neube-
urteilung durch die Schulpflege verlangt wird. 

Abs. 1: Die Schulpflege kann als Ge-
meindevorstand in der Schulge-
meinde gestützt auf Art. 45 Abs. 1 
GG Gemeindeangestellten die Be-
fugnis einräumen, bestimmte Aufga-
ben selbständig zu erledigen. Die 
Aufgaben und Entscheidungsbefug-
nisse der Gemeindeangestellten sind 
im Organisationsstatut zu regeln. De-
legierbar sind nur bestimmte Ge-
schäfte oder Geschäftsbereiche und 
die Delegationsbeschränkungen ge-
mäss Volkschulrecht sind zu beach-
ten. Art. 42 Abs. 5 nVSG definiert die 
Aufgaben, welche die Schulpflege 
selbst erfüllen muss und nicht an Ge-
meindeangestellte oder unterstellte 
Kommissionen übertragen darf. Die 
Vorbereitung dieser Geschäfte kann 
übertragen werden; nicht jedoch die 
Geschäfte selbst. Schliesslich kann 
die Schulpflege Finanzbefugnisse 
übertragen. 
Abs. 2: siehe Art. 74 Abs. 1 nVSG. 
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Art. 20 Konstituierungs-, Wahl- und Anstel-
lungskompetenzen  
Die Schulpflege  
1. bestimmt aus ihrer Mitte  

a) die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsi-
denten  
b) die Ressortvorsteherinnen bzw. Ressort-
vorsteher und deren Stellvertretungen  
c) die Vorsitzenden und die Mitglieder der 
Ausschüsse der Schulpflege.  

2. wählt in freier Wahl  
a) die Vorsitzenden und die Mitglieder der 
beratenden Kommissionen der Schulpflege 
b) die Delegierten der Schule in Zweckver-
bände und in öffentlich-rechtliche sowie pri-
vate Institutionen  
c) die Vertretung in weitere Organe  

3. wählt, ernennt oder stellt an  
a) die Schreiberin, den Schreiber 
b) die Angestellten der Schulverwaltung  
c) die Schulleiterinnen bzw. die Schulleiter  
d) die Lehrpersonen  
e) die Schulärztin bzw. den Schularzt  
f) die weiteren Angestellten des Schulwe-
sens  

Art. 23 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 
1 Die Schulpflege ernennt oder wählt in freier Wahl 
die Vertretungen der Schulgemeinde in Organisatio-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts, soweit das 
Organisationsrecht dieser Organisationen die Zustän-
digkeit nicht anders regelt. 
2 Sie ernennt oder stellt an: 

1. die Leiterin bzw. den Leiter Bildung, 
2. die Schulleiterinnen bzw. die Schulleiter, 
3. die Schulverwalterin bzw. den Schulverwalter 

Abs. 2: 
Die Anstellung und Entlassung der 
Schulleitungen sowie die Entlassung 
der Lehrpersonen gehört zu den Auf-
gaben, welche die Schulpflege nicht 
an Gemeindeangestellte oder unter-
stellte Kommissionen übertragen darf 
(vgl. Art. 42 Abs. 5 lit. b und dc 
nVSG). Neu ist es möglich, die An-
stellung von Lehrpersonen zu dele-
gieren, z.B. an die Schulleitung. 
Demgegenüber muss die Entlassung 
einer Lehrperson durch die Schul-
pflege erfolgen und kann von dieser 
nicht übertragen werden (Art. 42 
Abs. 5 lit. c nVSG). 
Die Anstellung und Entlassung der 
weiteren Angestellten im Schulbe-
reich kann die Schulpflege delegie-
ren. 
 
Ziff. 1: Gemeinden mit mindestens 
drei Schulen können eine Leitung Bil-
dung vorsehen. Als Schule gilt eine 
von der Schule bezeichnete Organi-
sationseinheit mit einer Schulleitung 
und einem Schulprogramm. Eine Lei-
tung Bildung kann nur eingestellt 
werden, falls die GO eine solche vor-
sieht (siehe nSGO Art. 27). 
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Art. 21 Rechtsetzungskompetenzen 
Die Schulpflege ist zuständig für den Erlass 
und die Änderung:  
1. des Organisationsstatuts  
2. der Rahmenbedingungen für die Schulpro-

gramme  
3. ihrer Geschäftsordnung sowie der Ge-

schäftsordnungen für die ihr unterstellten 
Verwaltungsabteilungen, Ausschüsse und 
beratenden Kommissionen  

4. von Reglementen, Pflichtenheften und 
Dienstanweisungen für die ihr unterstellten 
Organe und Angestellten  

5. von Reglementen, Benützungsvorschriften 
und Gebührenordnungen für Schulanlagen  

6. von Reglementen und Tarifen für Dienst-
leistungen der Schule ausserhalb der un-
entgeltlichen Volksschule  

7. von allgemeinen Bestimmungen betreffend 
die Ordnung an den Schulen  

8. von weiteren Verordnungen und Reglemen-
ten, die nicht in die Kompetenz der Schul-
gemeindeversammlung fallen 

Art. 24 Rechtsetzungsbefugnisse 
Die Schulpflege ist zuständig für den Erlass und die 
Änderung von weniger wichtigen Rechtssätzen. Dazu 
gehören insbesondere Bestimmungen: 
1. im Organisationsstatut, 
2. zu den Rahmenbedingungen für die Schulpro-

gramme, 
3. über die Organisation der Schulpflege sowie ihr 

unterstellter Behörden und Personen im Rah-
men eines Organisationserlasses, 

4. über die Organisation und Leitung der Verwal-
tung der Schulen, 

5. über die Aufgabenübertragung an Gemeindean-
gestellte im Rahmen von Art. 22 GO, 

6. über Benützungsvorschriften und über Gebüh-
ren für Schulanlagen, 

7. betreffend die Ordnung an den Schulen, 
8. über Gegenstände, die nicht in die Zuständigkeit 

der Gemeindeversammlung fallen. 

Keine inhaltlichen Änderungen, ledig-
lich redaktionelle Anpassungen 
MuGO. 
 
 
 
 
 
 
Ziff. 3: Im Organisationsstatut (Ziff. 1) 
wird das Zusammenspiel und die Ab-
grenzung der Kompetenzen der 
Schulleitung, Schulkonferenz und 
Schulpflege sowie der Leitung Bil-
dung geregelt. Demgegenüber regelt 
das Geschäftsreglement die Organi-
sation der Behörde, der ihr unterstell-
ten Verwaltungsabteilungen und al-
lenfalls beratenden sowie unterstell-
ten Kommissionen. Organisations-
statut und Geschäftsreglement kön-
nen in einem Erlass zusammenge-
fasst werden. 
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Art. 22 Allgemeine Verwaltungskompeten-
zen  
Der Schulpflege stehen zu:  
1. die Ausführung der ihr durch die eidgenös-

sische und kantonale Gesetzgebung oder 
die Behörden des Bundes, des Kantons 
und des Bezirks übertragenen Aufgaben im 
Bereich von Schule und Bildung, soweit 
nicht andere Organe dafür zuständig sind  

2. der Vollzug der Schulgemeindebeschlüsse, 
soweit nicht andere Organe dafür zuständig 
sind  

3. die Besorgung sämtlicher Schulgemeinde-
angelegenheiten, insbesondere des gesam-
ten Schulgemeindehaushalts, soweit dafür 
nicht ein anderes Organ oder die Schulge-
meindeversammlung zuständig ist oder die 
Beschlussfassung durch die Urne erfolgt  

4. die Vorberatung der Geschäfte der Schul-
gemeindeversammlung und der Urnen Ab-
stimmung und die Antragstellung hierzu  

5. die Vertretung der Schulgemeinde nach 
aussen und die Bestimmung der rechtsver-
bindlichen Unterschriften  

6. die Führung von Prozessen mit dem Recht 
auf Stellvertretung  

7. die Leitung und Beaufsichtigung der Schu-
len der Kindergarten-, Primar- und Sekun-
darstufe der öffentlichen Volksschule, so-
weit nicht andere Organe dafür zuständig 
sind  

8. die Schaffung von Stellen für gemeindeei-
gene Lehrpersonen und der übrigen Stellen 
im Schulbereich, soweit nicht die Schulge-
meindeversammlung zuständig ist  

Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Die Schulpflege ist zuständig für: 
1. die Planung, Führung und Aufsicht, 
2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt 

und für die ihr durch die eidgenössische und 
kantonale Gesetzgebung oder die Behörden des 
Bundes, des Kantons und des Bezirks übertra-
genen Aufgaben, 

3. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse und die 
Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenhei-
ten, soweit nicht andere Organe, Behörden oder 
Personen dafür zuständig sind, 

4. den Abschluss und die Änderung von An-
schluss- und Zusammenarbeitsverträgen ge-
mäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Aus-
gaben, sofern die Schulgemeinde keine hoheitli-
chen Befugnisse abgibt, 

5. die Vertretung der Gesamtheit der Schulen nach 
aussen und die Bestimmung der rechtsverbindli-
chen Unterschriften, 

6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf 
Stellvertretung, 

7. die Leitung und Beaufsichtigung der Schulen 
der öffentlichen Volksschule, soweit nicht an-
dere Organe dafür zuständig sind, 

8. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung 
bestehender Aufgaben notwendig sind, sowie 
die Schaffung neuer Stellen gemäss ihrer Be-
fugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, soweit 
nicht der Kanton zuständig ist, 

9. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinhei-
ten zugeordneten Stellen für Lehrpersonen und 
Schulleitungen der öffentlichen Volksschule in 
einem Stellenplan, 

10. die Genehmigung der Schulprogramme, 

Es dürfen die folgenden Aufgaben 
nicht an unterstellte Kommissionen 
oder Gemeindeangestellte delegiert 
werden: Die Bezeichnung der Schu-
len (Art. 41 Abs. 2 nVSG), der Erlass 
des Organisationsstatuts (Art. 41 a 
Abs. 1 nVSG), regelmässige Schul-
besuche (Art. 42 Abs. 2 nVSG), die 
Genehmigung des Schulprogramms 
(Art. 42 Abs. 3 lit. a nVSG), die Beur-
teilung der Schulleitungen (Art. 42 
Abs. 3 lit. d nVSG), die Zuteilung der 
finanziellen Mittel an die Schulen und 
die Kontrolle über deren Verwendung 
(Art. 42 Abs. 3 lit. f nVSG) sowie die 
Anstellung und Entlassung der 
Schulleitungen und die Entlassung 
der Lehrpersonen (Art. 42 Abs. 4 lit. 
b und c nVSG). 
 
Nach Art. 56 GG werden die beson-
deren Aufgaben der Schulpflege 
durch die Schulgesetzgebung be-
stimmt. Gemeint sind damit insbe-
sondere Art. 83 Abs. 2, 115 und 116 
KV, das Bildungsgesetz (LS 410.1), 
das VSG samt den dazugehörigen 
Verordnungen und das LPG samt 
Verordnung. 
 
Ziff. 4: Werden keine hoheitlichen 
Befugnisse übertragen und bewirkt 
der Vertrag keine Ausgaben, die ent-
weder an der Urne (Art. 11 Ziff. 5 
nSGO) oder von der Gemeindever-
sammlung bewilligt werden müssen 
(Art. 16 Ziff. 3 nSGO), ist die Schul-
pflege zuständig. 
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9. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeit-
einheiten zugeordneten Stellen für Lehrper-
sonen und Schulleitungen der öffentlichen 
Volksschule in einem Stellenplan  

10. die Genehmigung und die Veröffentlichung 
der Schulprogramme  

11. die Bestimmung des amtlichen Publikati-
onsorgans 

12. der Abschluss, die Änderung und Aufhe-
bung von Vereinbarungen mit anderen Ge-
meinden über die gemeinsame Durchfüh-
rung von Aufgaben, soweit nicht die Schul-
gemeinde-versammlung zuständig ist  

11. die Bestimmung des amtlichen Publikationsor-
gans, 

12. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeinde-
versammlung und der Urnenabstimmung und 
die Antragsstellung hiezu. 
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Art. 23 Finanzielle Befugnisse  
Die Schulpflege ist zuständig für: 
1. den Ausgabenvollzug  
2. gebundene Ausgaben  
3. Finanzgeschäften Art. 16 

Art. 26 Finanzbefugnisse 
1 Der Schulpflege stehen unübertragbar zu: 
1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen 

neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 100'000.-- 
für einen bestimmten Zweck, höchstens bis 
CHF 300'000.-- im Jahr, und von neuen wieder-
kehrenden Ausgaben bis CHF 25'000.-- für ei-
nen bestimmten Zweck, höchstens bis 
CHF 50'000.-- im Jahr, 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und 
Aufgabenplan. 

2 Der Schulpflege stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufen-
gerecht übertragen werden können: 
1. der Ausgabenvollzug, 
2. die Bewilligung gebundener Ausgaben, 
3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen 

neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 250'000.-- 
für einen bestimmten Zweck und neuen wieder-
kehrenden Ausgaben bis CHF 50'000.-- für ei-
nen bestimmten Zweck, 

4. die Investition in Liegenschaften des Finanzver-
mögens im Betrag von bis zu CHF 1'000'000.--, 

5. Erwerb, Veräusserung und Tausch von Liegen-
schaften des Finanzvermögens im Wert von bis 
zu CHF 1'000'000.--, 

6. die Beschlussfassung über Anlagegeschäfte, 
soweit nicht die Gemeindeversammlung zustän-
dig ist. 

Abs. 1: 
Ziff. 1: Art. 104 Abs. 2 GG. Besteht 
nach dem Beschluss über das 
Budget während des Budgetjahrs 
das Bedürfnis für neue Ausgaben, 
kann die Schulpflege ausserhalb des 
Budgets neue Ausgaben bewilligen, 
sofern dies in der GO vorgesehen ist. 
Das Budget wird bei entsprechend 
bewilligten Ausgaben in diesem Um-
fang überschritten, d.h. die Rech-
nung fällt um die von der Schulpflege 
ausserhalb des Budgets bewilligten 
Ausgaben höher aus. Diese Ausga-
benkompetenzen sind für neue ein-
malige Ausgaben und für neue jähr-
lich wiederkehrende Ausgaben nicht 
nur bezogen auf den Einzelfall für ei-
nen bestimmten Zweck betragsmäs-
sig zu begrenzen, sondern auch ge-
samthaft für ein Rechnungsjahr 
durch eine Höchstgrenze bzw. einen 
Plafond zu limitieren. Wird die Be-
stimmung unter Abs. 2 aufgeführt, 
kann die Schulpflege auch Ausgaben 
ausserhalb des Budgets delegieren. 
Sie muss jedoch mit geeigneten Mit-
teln sicherstellen, dass der in der GO 
definierte Plafond eingehalten und 
keinesfalls überschritten wird. 
Abs. 2: 
Ziff. 3: Die Kompetenz der Schul-
pflege soll von bisher CHF 200'000.-- 
auf CHF 250'000.-- und von CHF 
30'000.-- auf CHF 50'000.-- erhöht 
werden. 
Art. 107 Abs. 1 lit. c GG. Die Schul-
pflege soll über die Zuständigkeit 
verfügen, neue Ausgaben mit einem 
Verpflichtungskredit zu bewilligen. 
Der Verzicht auf eine Einnahme (Ein-
nahmeausfall) ist wie eine Ausgabe 
zu behandeln, weil sie der Gemeinde 
Mittel entzieht. Die bewilligten neuen 
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Ausgaben sind ins Budget aufzuneh-
men. Von der Ausgabenbewilligungs-
kompetenz ist der Ausgabenvollzug 
(Ziff. 1) zu unterscheiden. 
Ziff. 4 und 5: Kreditkompetenz Schul-
pflege soll von bisher CHF 750'000.-- 
auf neu CHF 1 Mio. erhöht werden. 

-- Art. 27 Leitung Bildung 
1 In der Schulgemeinde Hinwil besteht eine Leitung 

Bildung. 
2 Das Organisationsstatut regelt die Aufgaben und 
Kompetenzen der Leitung Bildung. 

Neu sieht das Art. 43 nVSG vor, 
dass Gemeinden mit mindestens drei 
Schulen eine Leitung Bildung einrich-
ten können. 
Die Einrichtung einer Leitung Bildung 
ist in der Gemeindeordnung vorzuse-
hen. Die Leitung Bildung kann je 
nach Bedürfnis der Gemeinde aus-
gestaltet werden. Der Leitung Bil-
dung können unter Vorbehalt von 
Art. 42 Abs. 45 nVSG Aufgaben der 
Schulpflege oder der Schulverwal-
tung übertragen werden. 

Art. 27 Mitberatung an den Sitzungen der 
Schulpflege  
a) An den Sitzungen der Schulpflege nehmen 
ein Mitglied der Schulleitung aus jeder Schule 
und eine Lehrperson aus dem Gesamtkonvent 
mit beratender Stimme teil. 
b) Die Einervertretung der Lehrpersonen wird 
im Rotationsprinzip besetzt. Die Ausführungen 
zur Wahl und zum Rotationsprinzip sind in der 
Geschäftsordnung geregelt. 
c) Die Leiterin/der Leiter der Schulverwaltung 
hat als Schreiberin bzw. Schreiber der Schul-
pflege an den Sitzungen der Schulpflege bera-
tende Stimme.  

Art. 28 Mitberatung an den Sitzungen der Schul-
pflege 
1 An den Sitzungen der Schulpflege nehmen eine 
Schulleiterin bzw. ein Schulleiter und eine Lehrperson 
mit beratender Stimme teil. 
2 Die Schulverwalterin bzw. der Schulverwalter hat als 
Schreiberin bzw. Schreiber der Schulpflege an den 
Sitzungen der Schulpflege beratende Stimme. 

Abs. 1: Neu haben wie schon die 
Lehrpersonen auch die Schulleitun-
gen nur durch mindestens eine Per-
son vertreten zu sein (bisher mindes-
tens je ein Mitglied der vier Schullei-
tungen). Nicht zulässig ist eine Rege-
lung, wonach eine Person (z.B. eine 
Schulleiterin bzw. ein Schulleiter) die 
Lehrpersonen und die Schulleitungen 
gleichzeitig vertritt. Das Teilnahme-
recht kann für einzelne Beratungsge-
genstände ausgeschlossen werden 
und die Schulpflege kann – als die 
den Lehrpersonen und den Schullei-
tungen vorgesetzte Behörde – ein-
zelne oder alle Lehrpersonen und 
Schulleiterinnen bzw. Schulleiter zu 
einer Sitzung einladen, wenn beson-
dere Geschäfte dies erfordern. 
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5. Weitere Organe  

5.1 Schulleitung  

Art. 28 Zuständigkeit  
1 Die Schulleitung ist zuständig für die admi-

nistrative, personelle und finanzielle Führung 
und zusammen mit der Schulkonferenz für 
die pädagogische Führung und Entwicklung 
der Schule.  

2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schul-
leitung richten sich nach der Schulgesetzge-
bung und der Geschäftsordnung bzw. dem 
Organisationsstatut.  

3 Die Schule wird nach aussen von der Schul-
leitung vertreten, soweit nicht die Schulpflege 
zuständig ist.  

4 Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag 
stellen. 

5 Die Überprüfung von Anordnungen der 
Schulleitung kann innert 10 Tagen seit der 
Mitteilung schriftlich bei der Schulpflege ver-
langt werden.  

Art. 29 Schulleitung 
1 Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, 
personelle und finanzielle Führung und zusammen 
mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung 
und Entwicklung der Schule. 
2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung 
richten sich nach der Schulgesetzgebung und dem 
Organisationsstatut. 
3 Die Schule wird gegen aussen von der Schulleitung 
vertreten. 
4 Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stel-
len. 
5 Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung 
kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung schriftlich bei 
der Schulpflege verlangt werden. 

 
 
 
 
 
 
Abs. 2: Die Schulleitung hat insbe-
sondere die Aufgaben nach Art. 44 
Abs. 2 VSG. Dazu kommen jene Auf-
gaben und Kompetenzen, die die 
Schulpflege – sofern delegierbar – 
zusätzlich im Organisationsstatut 
bzw. im Funktionendiagramm der 
Schulleitung überträgt, z.B. Mitwir-
kungs-, Vorbereitungs- und Vollzugs-
aufgaben. Sie kann die ihr gemäss 
Volksschulrecht zugewiesenen Auf-
gaben nicht an die Leitung Bildung 
delegieren (Art. 43 Abs. 2 nVSG). 
Abs. 3: Die Schulleitung vertritt die 
einzelne Schule nach Aussen. Die 
Schulpflege vertritt demgegenüber 
alle Schulen nach aussen (Art. 42 
Abs. 3 lit. g nVSG, vgl. Art. 25 Ziff. 5 
nSGO). 

5.2 Schulkonferenzen  

Art. 29 Zusammensetzung  
1 Die ab einem Mindestpensum gemäss kanto-
nalem Recht an einer Schule unterrichtenden 
Lehrpersonen und die Schulleitung bilden die 
Schulkonferenz.  
2 Die Schulpflege regelt die Teilnahme und das 
Stimmrecht weiterer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an den Sitzungen der Schulkonferenz. 
Art. 30 Kompetenzen  
1 Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm 
fest, beschliesst über die Massnahmen zu des-
sen Umsetzung sowie über konkrete Aktivitä-
ten und Projekte in einer Jahresplanung.  
2 Sie kann der Schulpflege Antrag stellen.  

Art. 30 Schulkonferenz 
1 Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem 
Recht an einer Schule unterrichtenden Lehrpersonen 
und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz. Die 
Schulpflege regelt die Teilnahme und das Stimmrecht 
weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Sit-
zungen der Schulkonferenz. 
2 Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, 
beschliesst über die Massnahmen zu dessen Umset-
zung sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in 
einer Jahresplanung. 
3 Sie kann der Schulpflege Antrag stellen. 

 
Abs. 1: Der Schulkonferenz gehören 
die Schulleitung und alle Lehrperso-
nen mit einem Beschäftigungsgrad 
von wenigstens 35% an der entspre-
chenden Schule an (Art. 46 Abs. 1 
VSV). Lehrpersonen sind Personen, 
die im Lehrplan vorgesehene Fächer 
unterrichten. Sie sind nach kantona-
lem Recht beschäftigt (Art. 1 LPG). 
 
 
 
Abs. 3: Die Schulkonferenz kann ins-
besondere Antrag für die Besetzung 
der Schulleitung stellen (Art. 45 Abs. 
3 VSG). 
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5.3 Rechnungsprüfungskommission  

Art. 31 Zuständigkeit  

Als Rechnungsprüfungskommission amtet die-
jenige der politischen Gemeinde. 

IV. Rechnungsprüfungskommission (RPK) und 
Prüfstelle 

Art. 31 Zuständigkeit 
Als Rechnungsprüfungskommission amtet diejenige 
der politischen Gemeinde Hinwil. 

Art. 58 GG. Die eigenständige Schul-
gemeinde hat keine eigene RPK. Die 
RPK der politischen Gemeinde ist 
auch für die auf ihrem Gebiet beste-
hende Schulgemeinde zuständig. 

-- Art. 32 Aufgaben (RPK) 
1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Fi-
nanzhaushalt und das Rechnungswesen nach fi-
nanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere 
Budget, Jahresrechnung, Verpflichtungskredite und 
weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite, über 
welche die Stimmberechtigten entscheiden. 
2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässig-
keit, die rechnerische Richtigkeit und die finanzielle 
Angemessenheit, 
3 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Be-
richt und stellt Antrag. 

Gemäss MuGO 

-- Art. 33 Herausgabe von Unterlagen 
1 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskom-
mission die zugehörigen Akten vorzulegen. 
2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder 
Änderungsanträgen der Rechnungsprüfungskommis-
sion müssen die Referentinnen und Referenten der 
antragstellenden Behörden angehört werden. 
3 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterla-
gen und Auskünften nach dem Gemeindegesetz. 

Gemäss MuGO 

-- Art. 34 Prüfungsfristen 
Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget 
und Jahresrechnung sowie die übrigen Geschäfte in 
der Regel innert 30 Tagen. 

Gemäss MuGO 

-- Art. 35 Finanztechnische Prüfstelle 
1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung 
der Rechnungslegung und der Buchführung vor. 

Gemäss MuGO 
 
Die Aufgaben der Prüfstelle ergeben 
sich aus den Art. 142 ff. GG. 
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2 Sie erstattet der Schulpflege, der Rechnungsprü-
fungskommission und dem Bezirksrat umfassend Be-
richt über die finanztechnische Prüfung. 
3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestand-
teil der Jahresrechnung ist. 
4 Die Schulpflege und die Rechnungsprüfungskom-
mission bestimmen mit übereinstimmenden Be-
schlüssen die Prüfstelle. 

 

  

6. Übergangs- und Schlussbestimmungen  
Art. 32 Inkrafttreten  
1 Diese Schulgemeindeordnung tritt nach ihrer 
Annahme durch die Stimmberechtigten an der 
Urnenabstimmung und nach Genehmigung 
durch den Regierungsrat auf Beginn der Amts-
dauer 2010 / 2014 in Kraft.  
2 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 
2010/2014 werden nach den Bestimmungen 
dieser Gemeindeordnung durchgeführt.  

V. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
1. Totalrevision 
Art. 36 Inkrafttreten 
Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme 
durch die Stimmberechtigten an der Urnenabstim-
mung und nach der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat am 01.01.2022 in Kraft. 

Bei einer Totalrevision wird die bisher 
geltende GO gesamthaft durch die 
neue ersetzt. Die bisherige GO wird 
gesamthaft aufgehoben. 

Art. 33 Aufhebung früherer Erlasse  
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Schulgemeindeordnung werden die Primar-
schulgemeindeordnung sowie die Oberstufen-
schulgemeindeordnung vom 20. Februar 1994 
mit den seitherigen Änderungen aufgehoben.  

Art. 37 Aufhebung früherer Erlasse 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemein-
deordnung wird die Gemeindeordnung vom 
22.09.2013 mit den seitherigen Änderungen aufge-
hoben. 

 

Art.34 Übergangsregelung  
-- 

Art. 38 Übergangsregelungen 
1 Bis zum Ende der Amtsdauer 2018-2022 besteht 
die Schulpflege mit Einschluss der Schulpräsidentin 
bzw. des Schulpräsidenten aus 7 Mitgliedern. 
2 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022-
2026 werden nach den Bestimmungen der vorliegen-
den Gemeindeordnung durchgeführt. 
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 Genehmigung des Regierungsrats 
Die vorstehende Gemeindeordnung der Schulge-
meinde Hinwil wurde an der Urnenabstimmung vom 
[13.06.21] angenommen. 
Namens der Schulgemeinde 
Die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident: 
Die Schulverwalterin bzw. der Schulverwalter: 
Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am […] ge-
nehmigt. 

Die totalrevidierte GO ist von den Stimm-
berechtigten an der Urne zu beschlies-
sen. Danach ist sie dem Regierungsrat 
zur Genehmigung einzureichen (Art. 89 
Abs. 3 KV, Art. 4 Abs. 1 GG). 

Anmerkung 
„Die vorliegende Schulgemeindeordnung 
wurde in der Urnenabstimmung vom 22. 
September 2013 teilrevidiert. Die Teilrevi-
sion tritt auf Beginn der Amtsdauern 
2014/18 in Kraft (vgl. Beschluss des Regie-
rungsrats Nr. 257/2014 vom 5. März 2014)“. 

  

   

 VI. Publikation 
 im amtlichen Publikationsorgan der Schulge-

meinde 
 in der kommunalen systematischen Rechts-

sammlung 

Die rechtskräftig beschlossene GO ist im 
amtlichen Publikationsorgan der Ge-
meinde (Art. 7 Abs. 1 GG) und im Fol-
genden auch in der kommunalen syste-
matischen Rechtssammlung (Art. 7 Abs. 
2 GG) zu veröffentlichen. 
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Schulgemeindeordnung der Schulgemeinde Hinwil;  
Totalrevision 2022  

 

 

Beilage 2: Vernehmlassung der neuen Schulgemeindeordnung –  
Rückmeldungen innerhalb der Frist vom 14.09.20 bis 13.11.20 
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Thema / Artikel Antrag Eingereicht 
durch / wann 

Entscheid SPF 

Erneuerungswahlen 
Art. 10 

„Bei Erneuerungswahlen auch Variante 3 mit 
der stillen Wahl berücksichtigen. Es könnte 
damit auch einmal Geld gespart werden, 
wenn es mit den Kandidaten und Listenplät-
zen aufgeht.“ 

RPK 
19.11.20 

Ablehnung: 
Dies wäre nicht mehr in Übereinstimmung mit der 
GO der PG. Diese sieht bei Erneuungswahlen keine 
stille Wahl der Gemeindeorgane vor ausser bei der 
Wahl der Friedensrichterin bzw. des Friedensrich-
ters. (GO PG: Art. 7 Abs. 2) 

Finanzbefugnisse 
Schulgemeindever-
sammlung 
Art. 18 Ziff. 13 + 14 

„Gemäss Art. 18 Ziff. 13 und 14 ist die Schul-
gemeindeversammlung für die Veräusserung 
von Liegenschaften des Finanzvermögens im 
Wert von mehr als CHF 3'000'000.00 zustän-
dig. Dieser Wortlaut stimmt aber nicht mit den 
Finanzbefugnissen in Art. 27 sowie der Fi-
nanztabelle im Anhang überein.“ 

PG 
21.10.20 

Zustimmung:  
Bei Liegenschaften für Erwerb, Veräusserung, 
Tausch und Investition: 
 Schulpflege neu: ≤ CHF 1 Mio. 
 Schulgemeindeversammlung neu: > 1 Mio. & ≤ 

CHF 3 Mio. 
 Urne neu: > 3 Mio. 

 
Gemäss MuGO birgt die Darstellung der Finanzkom-
petenzen in Form einer Tabelle in der GO grössere 
Schwierigkeiten. Deshalb wird auf die tabellarische 
Darstellung im Anhang der GO verzichtet. 

„Gemeindeversammlung über 3'000'000.-- 
bei Erwerb Veräusserung Liegenschaften, 
müsste unserer Meinung darunter sein. Hö-
here Beträge müssten dann an die Urne. Die 
angehängte Liste überarbeiten. Ev. wäre es 
von Vorteil, wenn bei den Finanzkompeten-
zen die untere und obere Limite festgehalten 
würde.“ 

RPK 
19.10.20 

Anzahl Mitglieder 
Schulpflege 
Art. 22 Abs. 1 

„Im Vorfeld zur Abstimmung der neuen Stelle 
"Leiter Bildung" wurde in der Weisung er-
wähnt, die Schulpflege werde bei einem posi-
tiven Entscheid der Bevölkerung die Anzahl 
ihrer Mitglieder von 7 auf 5 reduzieren. Die 
PVK ist der Meinung, dass das ein sehr wich-
tiges Argument in der Abstimmung für diese 
neue Stelle war. Weshalb steht in der Version 
der neuen Schulgemeindeordnung nichts von 
dieser Reduktion der Schulpflegemitglieder? 
Besteht die Absicht, die Anzahl der Schulpfle-
gemitglieder nicht zu reduzieren?“ 

PVK 
12.11.20 

Zustimmung: 
Am 27.08.20 nahm die SPF den Entwurf der GO 
zwecks Vernehmlassung ab. Erst an der Sitzung 
vom 21.10.20 nahm der Regierungsrat die Inkraftset-
zung der Änderung vom 20.04.20 des VSG und des 
LPG sowie eine Änderung der VSV und der LPVO 
ab. Diese Änderungen ermöglichen den Gemeinden 
mehr Autonomie in der Schulorganisation. Die beste-
henden gesetzlichen Rahmenbedingungen werden 
gelockert. So sind nur noch wenige Aufgaben der 
Schulpflege nicht delegierbar. Neben der Einführung 
einer Leitung Bildung findet neu die Mitarbeiterbeur-
teilung (MAB) der Lehrpersonen nun jährlich statt. 

Mit der Verabschiedung der Anpassungen auf Ver-
ordnungsstufe durch den Regierungsrat bestehen ab 
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dem 01.01.21 keine kantonalen Vorgaben bez. Aus-
gestaltung und Häufigkeit der regelmässigen Schul-
besuche mehr. Auf den 01.08.21 erfolgt zusätzlich 
die Übergabe des Prozesses der Mitarbeiterbeurtei-
lung (MAB) von Lehrpersonen an die Schulleitungen 
(keine Mitwirkung der SPF). Insbesondere aufgrund 
dieser beiden nun definitiven Entlastungen kann 
auch die Anzahl der Schulpflegemitglieder von 7 auf 
5 reduziert werden. 

Wahl- & Anstellungs-
befugnisse Schulpflege 
Art. 24 Abs. 2 

„In Art. 24 Abs. 2 wird empfohlen die übli-
cherweise angewendete Aufzählung einer 
hierarchischen Gliederung der durch die 
Schulpflege zu ernennenden oder anzustel-
lenden Funktionsträger zu prüfen.“ 

PG 
21.10.20 

Zustimmung: 
2 Sie ernennt oder stellt an: 

4. die Leiterin bzw. den Leiter Bildung, 
5. die Schulleiterinnen bzw. die Schulleiter, 
6. die Schulverwalterin bzw. den Schulverwalter 

Finanzbefugnisse 
Schulpflege 
Art. 27 Ziff. 7 + 8 

„Gemäss Art. 27 Abs. 2 Ziff. 7 ist die Schul-
pflege für Investitionen in Liegenschaften des 
Finanzvermögens im Betrage von bis CHF 
750'000.00 zuständig. 
Der Gemeinderat empfiehlt eine Erhöhung 
auf CHF 1'000'000.00 und damit Angleichung 
an die in der aktuellen Revision der Gemein-
deordnung der Politischen Gemeinde vorge-
sehenen Erhöhung, was im Bereiche der Lie-
genschaften sehr zu begrüssen wäre.“ 

PG 
21.10.20 

Zustimmung: 
Bei Liegenschaften für Erwerb, Veräusserung, 
Tausch und Investition neu: im Wert von bis zu CHF 
1 Mio. 

Inkraftsetzung 
Art. 37 

„Einführungstermin mit der Politischen Ge-
meinde abgleichen.“ 

RPK 
19.11.20 

Ablehnung: 
Nach Inkrafttreten des neuen GG am 01.01.18 ha-
ben die Zürcher Gemeinden vier Jahre Zeit, ihre Ge-
meindeordnungen an das neue Recht anzupassen. 
Antwort Gemeindeamt März 2020: „Gemäss Art. 173 
GG müssen die Gemeinden die Anpassungen ihres 
Rechts innert vier Jahren nach Inkrafttreten des GG 
vornehmen. Um diese Frist einhalten zu können, 
sollte die GO spätestens auf den 1.1.2022 in Kraft 
treten.“ 

 
 

 



Schule Hinwil, Th. Ludescher 18.03.21 26/26 

Verzeichnis der Gesetze und Abkürzungen 

 Abs.  Absatz 

 Art.   Artikel 

 bzw.   beziehungsweise 

 d.h.   das heisst 

 f.   folgende 

 ff.   fortfolgende 

 GG   Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (LS 131.1) 

 GO   Gemeindeordnung 

 GPR   Gesetz über die politischen Rechte vom 1. September 2003 (LS 161) 

 KV   Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 (LS 101) 

 lit.   Litera 
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